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Rieco Orgaform Altenburg GmbH      03447 8519-0      04/2011
Geschäftsführer: Mario Maron
Aufsichtsratsvorsitzende: Simone Luedtke
Eingetragen: Amtsgericht Leipzig
Register-Nr.: HRB 7732
Steuer-Nr.: 23512002242
Bankverbindung:
UniCredit Bank AG
BLZ: 860 200 86 • Konto: 8 450 528
IBAN: DE88 8602 0086 0008 4505 28
SWIFT (BIC): HYVEDEMM495
Städtische Werke Borna GmbH
Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna
Telefon: 0 34 33 / 21 60 oder 21 61
Telefax: 0 34 33 / 21 80 09
www.stadtwerke-borna.de
Strom
Wärme
SonniFixGas
SonniVarioGas
SonniMiniStrom
SonniKWKStrom-P
SonniDSLStrom-S
SonniFixStrom
SonniHeizStrom
SonniHeizStrom
SonniComfortStrom
SonniKWKStrom-G
SonniMiniStrom
WS
WP
M
 L
SonniDSLStrom
M
 L
Andere Tarife können nur direkt bei SWB abgeschlossen werden.
Strom
Gas
Wärme
AUFTRAG
privat
gewerblich
GAS
GAS
WÄRME
1
Lieferanschrift
Auftraggeber / Kunde
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Geburtsdatum
Telefon
Ort
E-Mail
Firma
Handelsregisternummer
2
Rechnungsanschrift
abweichend zu 1
Auftraggeber / Kunde
Straße, Hausnummer
Telefon
Postleitzahl
Geburtsdatum
Ort
3
Verbrauchsdaten
falls bekannt
bisheriger Gaslieferant
Kundennummer
Zählernummer
Jahresverbrauch in kWh
4
Gaslieferung
Einzugsdatum bei Umzug
zum nächstmöglichen Termin (s. Ziffer 1–3 Geschäftsbedingungen)
5
Vertragsdaten
Grundpreis:
Arbeitspreis:
10,08 €/Monat
5,03 Ct/kWh
Laufzeit:
Verlängerung:
31.12.
1 Jahr
Zahlungsbedingung:
Kündigungsfrist:
3 Monate
Alle Preise sind Nettopreis
zzgl. Mwst.
6
Einzugs-
ermächtigung
Kreditinstitut
Bankleitzahl
Kontonummer
Hiermit ermächtige ich die Städtische Werke Borna GmbH, die Abschlags- und Rechnungsbeträge von obenstehendem
Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen.
7
Kontoinhaber
abweichend zu 1 od. 2
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
Name, Vorname
8
6
Auftragserteilung
und Vollmacht
Privatkunden erhalten in der Zeit vom 1. September bis 31. Mai einen Nachlass von 2,5 Ct/kWh brutto auf den Bruttoarbeitspreis des aktuell gültigen Normaltarifes zur Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltbedarf. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Stromlieferung nach Preisregelung SonniKWKStrom-P. Es gelten die Allgemeinen Regelungen der Städtische Werke Borna GmbH zur Stromlieferung in Niederspannung ohne Leistungsmessung (AGB Stromversorgung). Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Der Vertrag läuft erstmals bis zum 31.12. des ersten Lieferjahres und verlängert sich um jeweils 1 Jahr, wenn er nicht von einem der beiden Vertragspartner wirksam gekündigt wurde. Es gelten die Allgemeinen Regelungen für die Gasversorgung in Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH (AGB Gasversorgung). Preisänderungen können nur mit Wirkung jeweils zum 1. Januar gemäß Ziff. 3 der AGB Gasversorgung vorgenommen werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Erhöhung oder Reduzierung öffentlich-rechtlicher Abgaben, Steuern oder sonstige, die Gaslieferung betreffende hoheitliche Belastungen. Hiermit beauftrage ich die Städtische Werke Borna GmbH (SWB) mit der Erdgaslieferung nach der Preisregelung SonniFixGas. Ich bevollmächtige SWB zur Vornahme aller mit einem Lieferantenwechsel in Zusammenhang stehenden Erklärungen und Handlungen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich diesen Auftrag innerhalb einer Frist von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen kann. Die Frist beginnt mit Absendung dieses Formulars. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die Städtische Werke Borna GmbH, Am Wilhelmschacht 20, 04552 Borna.
7
Ich habe die Allgemeinen Regelungen zur Gaslieferung (AGB) gelesen, erhalten und erkenne diese hiermit an.
Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit meiner Angaben.
Allgemeine Regelungen für die Gasversorgung im Niederdruck ohne Leistungsmessung der Städtische Werke Borna GmbH
1 Allgemeine Voraussetzungen
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für die Belieferung von Kun-
denanlagen mit Erdgas in Niederdruck ohne Leistungsmessung nach dem vereinbarten
Preis. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils aktuellen
Bestimmungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gas-
grundversorgungsverordnung – GasGVV)“ und der „Ergänzende Bedingungen der Städ-
tische  Werke  Borna  GmbH  (SWB)  zur  GasGVV“,  die  auf  Wunsch  des  Kunden  zur
Verfügung gestellt werden bzw. unter www.stadtwerke-borna.de zugänglich sind.
2 Vertragslaufzeit
Mit schriftlicher Annahme des vom Kunden vollständig ausgefüllten und unterschriebenen
Auftrages zur Gasbelieferung durch SWB kommt der Gasliefervertrag zustande. Die Ver-
pflichtung der SWB zur Gas lieferung besteht jedoch erst mit wirksamer Beendigung des
Gasliefervertrages mit dem bisherigen Gaslieferanten. Sollte dies nicht binnen 6 Monaten
ab Zugang des Auftrags bei SWB möglich sein, sind Kunde und SWB berechtigt, den Gas-
liefervertrag fristlos zu kündigen. Die Belieferung beginnt zu dem in der Vertragsbestätigung
genannten Termin. Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf der jewei-
ligen Vertragslaufzeit gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
nach § 314 BGB bleibt hiervon unberührt. SWB behält sich das Recht einer Bonitätsprüfung
des Kunden vor und kann die Annahme des Auftrags bei unzureichender Bonität verwei-
gern.
3 Preisänderungen
Die Gasbelieferung erfolgt zu den im veröffentlichten Preisblatt angegebenen Preisen.
Preisänderungen werden nach billigem Ermessen und den Bestimmungen des § 5 Abs. 2
und 3 GasGVV vorgenommen. Im Falle von Preiserhöhungen kann der Kunde den betref-
fenden Vertrag außerordentlich innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekanntgabe
der Preiserhöhung mit Wirkung zum Ende des folgenden Monats kündigen. Soweit für die
Gaslieferung während der Vertragslaufzeit öffentlich-rechtliche Abgaben, Steuern oder son-
stige, die Gaslieferung betreffende hoheitliche Belastungen zusätzlich erhoben, erhöht
oder redu ziert werden, wird SWB den Verkaufspreis zeitnah zum Inkrafttreten dieser Än-
derungen mit sechswöchiger Vorankündigungsfrist entsprechend anheben oder senken. 
4 Ablesung
Der Zählerstand wird von einem Beauftragten der SWB, dem zuständigen Netzbetreiber
oder nach Aufforderung durch SWB vom Kunden selbst abgelesen. Sollte das Ablese -
personal keinen Zugang zum Gaszähler erhalten oder der Kunde trotz Aufforderung den
Zählerstand nicht oder nicht ordnungsgemäß (Zählerstand und Zählernummer) in Textform
übermitteln, wird der Verbrauch geschätzt. § 11 GasGVV gilt entsprechend. 
5 Abrechnung, Zahlung, Zahlungsverzug
Der Grundpreis wird taggenau verrechnet. Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Die Rech-
nungsstellung erfolgt jährlich zum Jahresende endgültig. Der Kunde leistet monatliche
A bschlagszahlungen auf die Jahresrechnung. SWB wird dem Kunden die Höhe der Ab-
schlagszahlungen rechtzeitig mitteilen. Rechnungen und Abschläge werden zu dem von
SWB angegebenen Zeitpunkt fällig. Ein Zahlungsverzug in Höhe von mehr als 2 Abschlä-
gen berechtigt SWB, den Netzbetreiber zur Trennung der Lieferstelle des Kunden vom
Versorgungsnetz aufzufordern oder den Vertrag gemäß Ziff. 7 zu kündigen. Aus dem Zah-
lungsverzug entstehende Kosten werden dem Kunden in tatsächlicher Höhe bzw. gemäß
aktuellem Preisblatt der Ergänzenden Bedingungen der SWB zur GasGVV berechnet.
6 Haftung bei Versorgungsstörungen
Bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist SWB, soweit es
sich um Störun gen des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von
ihrer Leistungspflicht befreit. Dies gilt nicht, wenn die Störung auf unberechtigten Maßnah-
men der SWB beruht. Ansprüche wegen Versorgungsstörungen sind gegenüber dem Netz-
betreiber, der gemäß § 18 NDAV haftet, geltend zu machen. SWB wird über die mit der
Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie be-
kannt sind oder  in  zumutbarer  Weise aufgeklärt  werden können  und der  Kunde dies
wünscht.
7 Vertragsbeendigung
Im Falle eines Umzuges in ein Netzgebiet außerhalb der vorderseitig unter Ziff. 7 angege-
benen oder zu einer Adresse ohne Gasnetzanschluß ist der Kunde berechtig, den Gaslie-
fervertrag mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende zu kündigen SWB ist berechtigt,
den Gasliefervertrag ohne Einhaltung einer Frist in folgenden Fällen zu kündigen: Wegfall
der Belieferungsvoraussetzungen (Netzgebiet, Netzanschluss), Zahlungsverzug von mehr
als 14 Tagen, Entzug oder Unbrauchbarkeit der Einzugsermächtigung, Vorliegen eines An-
trags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden.
8 Allgemeines
Änderungen oder Ergänzungen dieses Gasliefervertrages bedürfen der Schriftform; dies
gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. SWB darf sich zur Erfüllung ihrer
vertraglichen Pflichten Dritter bedienen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird der Vertrag im Übrigen davon
nicht berührt. Der Kunde und SWB werden die unwirksame bzw. undurchführbare Bestim-
mung durch eine wirksame bzw. durchführbare ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergeb-
nis möglichst gleichkommt. Entsprechendes gilt für den Fall einer Vertragslücke. 
9 Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der für die Abrechnung und Erfül-
lung der Vertragsverpflichtungen benötigten Daten wird ausschließlich im Rahmen des
Bundesdatenschutzgesetzes vorgenommen. Die Weitergabe von Daten erfolgt nur, soweit
dies zur Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. SWB ist
berechtigt, diese Daten zur Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen im Hinblick auf die
Kundenbetreuung und -beratung und die bedarfsgerechte Produktgestaltung auch über
das Vertragsverhältnis hinaus zu verwenden.
10 Änderung der Geschäftsbedingungen
SWB ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen zur Gaslieferung unter angemessener
Berücksichtigung der Kundeninteressen und unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von
6 Wochen durch briefliche Mitteilung anzupassen. Bei einer solchen Anpassung ist der
Kunde berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer einmonatigen Frist auf den Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen schriftlich zu kündigen. Darauf wird SWB in der
brieflichen Mitteilung gesondert hinweisen.
8.2.1.4029.1.523496.503950
Rieco Orgaform Altenburg GmbH
09.09.2010
Stephanie Hormann
09.09.2010
1
	G1: 1
	G2: 
	TP: 
	Schaltfläche1: 
	TG: 
	Strom: 
	Wärme: 
	S1: 
	S2: 
	S3: 
	S4: 
	S5: 
	WS: 
	WP: 
	M: 
	L: 
	oSGas: 
	oGWaerme: 
	Tarifart: SonniFixGas
	Datum: 
	Auswahl: 
	Gas: 
	P: 
	G: 1
	Lieferanschrift: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Mail: 
	Handelsreg: 
	Alter: 
	Heute: 2011-11-29
	KRechnungsanschrift: 
	Rechnungsanschrift: 
	Ktest: 
	Stromlieferant: 
	Jahresverbrauch: 
	Zaehlernummer: 
	Kundennummer: 
	Kontrollkästchen1: 
	Umzug: 
	Z1: 
	Z3: 
	BLZ: 
	Kreditinstitut: 
	Kontonummer: 
	KK3: 1
	K3: 0
	KKonto: 
	Kontoinhaber: 
	DruckenSchaltfläche1: 
	Button: 
	KK1: 0
	KK2: 0
	KK4: 0
	K1: 0
	K2: 0
	K4: 0



